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Gemeinde / Landkreis / Zweckverband

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat 

durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan in TEUR  

- die Erträge 18.544

- die Aufwendungen 16.608

- der Jahresgewinn/ der Jahresverlust 1.936

- das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachr.) 1.936

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.642

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -6.339

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 338

- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes -360

3. Es werden festgesetzt
-

6.060
1.560

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.610
- 1.000

4. Die Stellenübersicht weist keine  Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12.2016 27.986

- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich 28.257

- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 28.693

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am:

Schwerin, den 

Landeshauptstadt Schwerin

Schweriner Abwasserentsorgung

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

Name des Betriebes/Unternehmens:

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Zusammenstellung für das Jahr

2018

die Stadtvertretung

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen

der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung


